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Dritte Ordnung zur Änderung der Studienordnung 
für den Studiengang Pharmazie des Fachbereichs 
Biologie, Chemie, Pharmazie der Freien Universität 

Berlin 

Präambel 

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Nr. 2 Teilgrundordnung (Erpro-
bungsmodell) der Freien Universität Berlin vom 27. Ok-
tober 1998 (FU-Mitteilungen 24/1998) hat der Fach-
bereichsrat des Fachbereichs Biologie, Chemie, Phar-
mazie der Freien Universität Berlin am 19. Oktober 2016
folgende Dritte Ordnung zur Änderung der Studienord-
nung für den Studiengang Pharmazie des Fachbereichs
Biologie, Chemie, Pharmazie der Freien Universität
Berlin vom 12. Februar 2003 (FU-Mitteilungen 6/2003),
zuletzt geändert am 16. April 2014 (FU-Mitteilungen 16/
2014, S. 168), erlassen: * 

Artikel I 

Nach § 12 wird § 12 a wie folgt eingefügt: 
§ 12 a 

Antwort-Wahl-Verfahren 

(1) Prüfungsaufgaben in der Form des Antwort-Wahl-
Verfahrens sind von zwei Prüfungsberechtigten zu stel-
len. 

(2) Erweist sich bei der Bewertung von Prüfungs-
leistungen, die nach dem Antwort-Wahl-Verfahren ab-
gelegt worden sind, eine auffällige Fehlerhäufung bei der
Beantwortung einzelner Prüfungsaufgaben, so leitet
eine Prüferin oder ein Prüfer die gesamten Prüfungs-
unterlagen unverzüglich und vor der Bekanntgabe von
Prüfungsergebnissen an den Prüfungsausschuss. Der
Prüfungsausschuss überprüft die Prüfungsaufgaben
darauf, ob sie auf die Qualifikationsziele der jeweiligen
Lehrveranstaltung abgestellt sind und zuverlässige Prü-
fungsergebnisse ermöglichen. Ergibt die Überprüfung,
dass einzelne Prüfungsaufgaben fehlerhaft sind, sind
diese bei der Feststellung des Prüfungsergebnisses
nicht zu berücksichtigen. Die Zahl der für die Ermittlung

des Prüfungsergebnisses zu berücksichtigenden Prü-
fungsaufgaben mindert sich entsprechend. Die Vermin-
derung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht
zum Nachteil einer Studentin oder eines Studenten aus-
wirken. Übersteigt der Anteil der Bewertungspunkte der
zu eliminierenden Prüfungsaufgaben 15 % der Gesamt-
zahl der erzielbaren Bewertungspunkte, so ist die Prü-
fungsleistung insgesamt zu wiederholen. 

(3) Eine im Antwort-Wahl-Verfahren erbrachte Prü-
fungsleistung ist bestanden, wenn die Studentin oder der
Student mindestens 50 % der erzielbaren Bewertungs-
punkte erreicht hat (absolute Bestehensgrenze) oder
wenn  die  Zahl  der von der Studentin oder dem Stu-
denten  erzielten  Bewertungspunkte  um  nicht  mehr  als
10 %  die  von  den  Teilnehmerinnen und Teilnehmern
des Prüfungsversuchs der jeweiligen Prüfungsleistung
durchschnittlich erzielten Punktzahl unterschreitet (rela-
tive Bestehensgrenze). Kommt die relative Bestehens-
grenze zum Tragen, so muss die Studentin oder der
Student für das Bestehen der Prüfungsleistung gleich-
wohl mindestens 40 % der erzielbaren Bewertungs-
punkte erreicht haben. 

(4) Im Antwort-Wahl-Verfahren erbrachte Prüfungs-
leistungen werden in diesem Studiengang undifferen-
ziert (bestanden/nicht bestanden) bewertet. 

(5) Die Bewertungsvorgaben gemäß Abs. 3 finden
keine Anwendung, wenn 

1. die Prüfungsberechtigten, die die Prüfungsaufgaben
gemäß Abs. 1 gestellt haben und die im Antwort-
Wahl-Verfahren erbrachten Prüfungsleistungen be-
werten, übereinstimmen 

oder 

2. der Anteil der erzielbaren Punktzahl in den Prüfungs-
aufgaben in der Form des Antwort-Wahl-Verfahrens
an einer Klausur, die nur teilweise in der Form des
Antwort-Wahl-Verfahrens gestellt wird, 25 % nicht
übersteigt. 

Artikel II 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung
in den FU-Mitteilungen (Amtsblatt der Freien Universität
Berlin) in Kraft. 

* Diese  Ordnung  ist  vom  Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin
am 14. November 2016 bestätigt worden. 
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